
W
ohl jeder Vermögensberater wird
zustimmen: Immobilienvermö-
gen im Portefeuille zu haben ist

sinnvoll. Das volle Potenzial von Immobi-
lienvermögen schöpfen allerdings viele In-
haber nicht aus – oft mangels einschlägiger
Kenntnisse. Ähnlich verhält es sich mit
dem Umgang mit latenten Risiken von Im-
mobilien, die man möglichst früh in seine
Planungen einbeziehen sollte.

Besitzen Eltern eine fremdvermietete
Immobilie und sind auf den monatlichen
Mietzins nicht angewiesen, ergibt sich eine
gute Gelegenheit, Steuern zu sparen und
gleichzeitig die Vermögensnachfolge einzu-
leiten. Unterstützen Eltern ihre Kinder im
Rahmen deren Ausbildung durch monatli-
che Zahlungen, so erfolgt dies aus dem ver-
steuerten Einkommen der Eltern. Übertra-
gen die Eltern die fremdvermietete Immo-
bilie auf die Kinder, erzielen diese hieraus
ein eigenes Einkommen. Der Einkommen-
steuersatz der Kinder wird auch nach die-
ser Übertragung weit unter dem der Eltern
liegen. Durch die Übertragung entsteht ein
Einkommensteuerprogressionsvorteil
durch den niedrigeren Steuersatz der Kin-
der. Gleichzeitig kann diese Vermögens-
übertragung eine erste Heranführung der
Kinder an die eigene Vermögensverwal-
tung sein. Dies sichert letztlich den langfris-
tigen Erhalt des Familienvermögens.

Die Reform des deutschen Erbschaftsteuer-
rechts hat die steuerfreie Übertragung der
selbst genutzten Immobilie beibehalten be-
ziehungsweise erweitert. Nach wie vor kön-
nen Ehegatten untereinander die selbst ge-
nutzte Immobilie (das sogenannte Famili-
enheim) schenkungssteuerfrei auf den Part-
ner übertragen. Dies gilt grundsätzlich
auch für derartig bewohnte Immobilien im
europäischen Ausland. Im Todesfall gilt
diese Steuerfreiheit jedoch nur unter der
Bedingung, dass der länger lebende Ehe-
gatte in dieser Immobilie weitere zehn
Jahre wohnt („Behaltefrist“). Diese Frist
gilt auch für die Vererbung des Familien-

wohnheimes an die Kinder, mit der flächen-
mäßigen Beschränkung der Steuerfreiheit
auf 200 Quadratmeter pro Kind.

Immobilien bergen auch Steuergefah-
ren, insbesondere wenn die privat gehal-
tene Immobilie an das eigene Unterneh-
men verpachtet ist. Eine „ungeschickte“
Nachfolgeregelung kann Steuerforderun-
gen in Millionenhöhe auslösen. Es ist daher
unerlässlich, die gesellschafts- und erb-
rechtlichen Nachfolgeregelungen rechtzei-
tig zu prüfen und abzustimmen. Eine bis-
lang fast unberücksichtigte Möglichkeit
der Minimierung von Erbschaft- und Schen-
kungsteuer ist die Bündelung großer Immo-
bilienvermögen in einer Gesellschaft und
die anschließende Übertragung der Gesell-
schaftsbeteiligung. Unter engen Vorausset-
zungen sind solche Wohnungsgesellschaf-
ten von der Erbschaft- und Schenkung-
steuer nahezu befreit. Dies stellt eine wei-
tere steueroptimierte Möglichkeit dar, Kin-
der am Familienvermögen zu beteiligen.

Liegt die Immobilie im Ausland, ist darauf
zu achten, dass das Testament dort auch
wirksam ist. Über die Frage, wie die Immo-
bilie im Ausland vererbt wird, machen sich
viele Eigentümer nur unzureichend Gedan-
ken. Fritz Strotkamp, Partner von House of

Finance in Palma de Mallorca, weist darauf
hin, „dass bei Immobilien auf den Balearen
viele Besonderheiten zu berücksichtigen
sind. Die in der Vergangenheit oft genutzte
Möglichkeit, die Immobilie in eine spani-
sche Gesellschaft einzubringen, ist nur eine
von vielen und nicht immer die beste Lö-
sung.“ Über die Frage, was mit der spani-
schen Immobilie im Erbfall geschieht, „ma-
chen sich viele Eigenheimbesitzer nur un-
zureichend Gedanken“.

Einige Länder (etwa Frankreich und der
US-Bundesstaat Florida) unterstellen das
anzuwendende Erbrecht dem eigenen
Recht, so dass deutsches Erbrecht keine An-
wendung findet. Wird der derzeitige Ent-
wurf einer anstehenden EU-Verordnung
umgesetzt, findet künftig stets das Erb-
recht des Staates Anwendung, in dem die
verstorbene Person wohnhaft war. Ob die
getroffenen Erbregelungen diesen Ansprü-
chen standhalten, sollte man vorher über-
prüfen. In der Praxis streiten sich die Erben
meist heftig über die Verteilung der Nach-
lassimmobilien. Gründe hierfür sind unter-
schiedliche Auffassung über Verkehrswerte
und Marktwertentwicklungen, oftmals
sind es auch emotionale Gründe, etwa bei
alten Familiengrundstücken. Derartige
Streitigkeiten könnten im Vorfeld weitge-
hend vermieden werden. Notwendig sind
lediglich entsprechende Anordnungen im
Testament und zuletzt die Anordnung ei-
ner Testamentsvollstreckung.
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Viele Hausbesitzer schöpfen das Potenzial ihres Vermögens nicht aus – auch bei der Erbnachfolge.

Eine Immobilie ist kein Wert wie jeder andere

Sonderfall der Immobilie imAusland

ImTodesfall gilt die „Behaltefrist“
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